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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat uns am 3. März 2022 Unterlagen zur Anhörung der 
Kantone betreffend «Änderung der Covid-19-Verordnung 3» zugeschickt. Zur Einreichung der Ant-
worten wurde eine Frist bis zum 9. März 2022 gewährt.  
 
Der Regierungsrat hat von den vorgeschlagenen Anpassungen der Covid-19-Verordnung 3 Kennt-
nis genommen. Danach soll die Einreise aus Risikostaaten für Tourismus- und Besuchsaufenthalte 
für Drittstaatsangehörige, die eine Genesung vom Covid-19-Virus nachweisen können, gestattet 
werden. Zudem soll, in teilweiser Abweichung von den Empfehlungen des Europäischen Rates, 
die Einreise auch für nicht geimpfte Drittstaatsangehörige unter 18 Jahren ohne Testnachweis 
möglich sein. Der Regierungsrat erachtet diese Regelungen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Lage als vertretbar. 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren, um Berücksichtigung der Anliegen des Kantons Basel-Land-
schaft. 

 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Thomas Weber Nic Kaufmann  
Regierungspräsident 2. Landschreiber 
 
 
Kopie an: 
– GDK, per Mail an seraina.gruenig@gdk-cds.ch & office@gdk-cds.ch  

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeideparte-
ment 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an info@gs-ejpd.admin.ch  
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